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Erläuterung zur Berichtigung 4/2018 

Aufgrund der Aufgabe der Nutzungen eines Gastrono-
miebetriebes sowie einer Kfz-Werkstatt liegen für diese 
Grundstücke Planungen für ein Mehrfamilienhaus mit 
10 Wohneinheiten sowie für ein Gebäude für betreutes 
Wohnen und weiteren Wohnungen vor. Darüber hinaus 
soll das Plangebiet des o. a. Bebauungsplanes auf die 
angrenzenden bzw. umgebenden Flächen ausgedehnt 
werden, um die planungsrechtlichen Festsetzungen an 
die tatsächlichen derzeitigen Nutzungen anzupassen 
sowie die überbaubaren Grundstücksflächen zu erwei-
tern.  

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist der räumliche 
Geltungsbereich des o. a. aufzustellenden Bebauungs-
plans insgesamt als „Wohnbaufläche“ dargestellt. Die 
geplante Festsetzung von „Allgemeinen Wohngebieten“ 
im nördlichen Bereich des o. a. Bebauungsplanes (u. a. 
für die geplante Nachnutzung des ehemaligen Gastro-
nomiestandortes für Wohnzwecke) entspricht somit der 
Darstellung im Flächennutzungsplan. Dagegen ist der 
südliche Bereich des o. a. Bebauungsplanes aufgrund 
der (neben dem Neubau für Wohnzwecke auf dem 
Grundstück der ehemaligen Kfz-Werkstatt) noch ver-
bleibenden gewerblichen Nutzungen als „Mischgebiet“ 
geplant.  

Ein Bebauungsplan, der von den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes abweicht, kann gemäß 
§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB aufgestellt werden, bevor der 
Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist. Von 
dieser Möglichkeit soll hier Gebrauch gemacht werden. 
Der Flächennutzungsplan soll im südlichen Bereich des 
o. a. Bebauungsplanes im Wege der Berichtigung von 
heute „Wohnbaufläche“ in künftig „Gemischte Bauflä-
che“ angepasst werden. Dies erfolgt auch aufgrund der 
Lage in einem gemäß Einzelhandels- und Zentrenkon-
zeptes der Stadt Bielefeld verorteten „zentralen Versor-
gungsbereich“ in der Ortsmitte von Jöllenbeck, bzw. der 
sich daraus ergebenen Entwicklungsoptionen. Die ge-
ordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindege-
bietes wird durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. II/J6.1 „Bebauung an der Straße Stegeisen“ nicht 
beeinträchtigt. Mit der Nachnutzung der o. a. brachge-
fallenen Betriebsstandorte findet eine städtebauliche 
Innenentwicklung gemäß § 1 Abs. 5 Satz 3 Baugesetz-
buch statt.  

Lage im Stadtgebiet Lage im Stadtbezirk 

Stadtbezirk: Jöllenbeck 

Bereich: westlich der Spenger Straße, nördlich der 

Beckendorfstraße und östlich der Straße 

Freudenburg  

Nummer: II/J6.1 

Bezeichnung: Bebauung an der Straße Stegeisen  

Auslösender Bebauungsplan  

Wirksame Fassung 

Berichtigung 

Flächenumfang  

Art der Bodennutzung 
Wirksame  
Fassung 

Berichtigung 

Wohnbaufläche 0,6 ha — ha 

Gemischte Baufläche  — ha 0,6 ha 

Gesamt:                            0,6 ha 0,6 ha 

 



Anpassung  des  Flächennutzungsplanes  im  Wege  der  Berichtigung  gemäß § 13a BAUGB 

4 / 18 
Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bielefeld  

Nr.4/2018  „Gemischte Bauf lächen Stegeisen“  

 
Stadt Bielefeld I Bauamt I Abteilung Gesamträumliche Planung und Stadtentwicklung 

Legende 


